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	Übersicht: Möglichkeiten im Umgang mit einem drohenden Fahrverbot 

	1. Einspruch einlegen 

	Vor allem bei Rotlichtverstößen oder unklarer Beweislage kann ein Einspruch sinnvoll sein. Ein Anwalt kann prüfen, ob das Fahrverbot rechtlich haltbar ist. In vielen Fällen lässt sich ein Fahrverbot abwenden, auch wenn eine Geldstrafe bestehen bleibt. 

	2. Umwandlung in erhöhte Geldstrafe beantragen 

	Wird das Fahrverbot zum ersten Mal verhängt und besteht eine berufliche Abhängigkeit vom Führerschein, kann beantragt werden, das Fahrverbot gegen eine höhere Geldbuße aufzuheben. Voraussetzung ist ein glaubhaft gemachter Härtefall. Hierbei unterstützen Sie Ihre Mitarbeitenden am besten mit einer schriftlichen Arbeitgeberbescheinigung. 

	3. Urlaub, Überstunden oder Sonderregelung nutzen 

	Ist das Fahrverbot nicht vermeidbar, können Sie gemeinsam nach Ausgleichsmöglichkeiten suchen: z. B. bezahlter Urlaub, Abbau von Überstunden oder Aufbau von Minusstunden mit späterem Ausgleich. Auch ein unbezahlter Sonderurlaub ist möglich. 

	4. Alternative Einsatzmöglichkeiten schaffen 

	Mitarbeiter im Fahrverbot können z. B. bei der Tourenplanung, in der Dokumentation, der Telefonberatung oder für organisatorische Aufgaben eingesetzt werden. 

	5. Alternative Transportmittel nutzen 

	Gerade im innerstädtischen Bereich können Pflegekräfte auch ohne Auto mobil bleiben: mit dem E-Bike, einem Dienstfahrrad oder per ÖPNV. Oder Sie besetzen 2er-Teams.
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